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REGIERUNG DES

FUERSTENTUMS LIECHTENSTEIN
Vaduz, den 20. Oktober 1970
RB: 3288/70 P
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BERICHT und ANTRAG

der Fürstlichen Regierung an den Hohen Landtag

zum

Abkommen zwischen dem Fürstentum Llechtenstein und der Republik

Oesterreich zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete

der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen.

u

Sehr geehrter Herr Landtagsprasidcnt,

sehr geehrte Herren Abgeordnete ,

Die Fürstliche Regierung gestaltet sich, dem Hohen Landtag nach-

stehenden Bericht und Antrag zum Abkommen zwischen dem Fürsten-

turn Liechtenstein und der Republik Oesterreich zur Vermeidung der

Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und

vom Vermögen zu unterbreiten:

I. ALLGEMEINER TEIL

Am 7. Dezember 1955 wurde zwischen dem Fürstentum Licchten-

stein und der Republik Oesterreich ein Abkommen zur Vermeidung
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der Doppelbesteueurng auf dem Gebiete der Stsuern vom Einkommen

und vom Vermögen sowie der Erbschaftssteuern (LGBl. 1956 Nr. 12)

getroffen. Am 26. Juni 1968 wurde Abschnitt II dieses Abkommens

seitens der Republik Oesterreich mit Wirkung ab l. Januar 1969 ge-
kündigt. Der gekündigte Abschnitt II betraf die Steuern vom Einkom-

men und vom Vermögen . Der Hauptgrund für die Kündigung war - nach

österreichischer Auffassung - der zu beobachtende erheblich anstei-

gende Trend zur Einkommens- und Vermögensverlagerung von Oester-
reich nach Liechtensteln.

Anlässlich der Kündigung wurde österreichischerseits die Bereitschaft

für denAbschluss elnes neuen verbesserten Abkommens ausgespro-

chen. In der Folge fanden im September 1968 und im Juni 1969 in

Wien liechtensteinisch-österreichlsche Verhandlungen statt, die am

27. Juni 1969 zur Parphierung elnes Entwurfes für ein neues Abkommen

zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern

vom Einkommen und vom Vermögen sowie für ein Schlussprotokoll

führten . Dieses Abkommen wurde am 5 . November 1969 in Vaduz un-
terzeichnet.

Das Abkommen folgt im wesentlichen dem vom Flskalkomitee der

OECD ausgearbeiteten Musterabkommen zur Vermeidung der Doppel-

bcstcuerung des Einkommens und des Vermögens. Die Doppclbesteu-

erung wird in beiden Staaten grundsätzlich nach der sogenannten

"Befreicungsmethode" beseitigt, d.h. dass die einzelnen Besteue-

rungsobjckte jeweils einem der beiden Vertragsstaaten zur aus-

schliesslichen Besteuerung zugeteilt werden. Nur in erschöpfend

aufgezählten Fallen wird die Doppelbesteuerung nach der soge-
nannten "Anrechnungsmethode" beseitigt, d.h. dass zwar beide

Vertragsstaaten in solchen Fällen ein Besteuerungsrecht besitzen,

dass derWohnsltzstaat des Empfängers der Einkünfte aber verpfllch-

tel ist, die im anderen Vertrag s s tat Im verträglich zulässigen Aus-
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mass erhobene Steuer auf seine eigene Steuer, die auf diese Ein-

künfte entfällt, anzurechnen . Die Anrechnungsmethode ist gemass

dem Abkommen bei Dividenden, Zinsen, Llzenzgebuhren und Dienst-

einkunften der Grenzgänger auf Selten beider Vertragsstasten und

bei Unternehmensgewlnnen (einschliessllch der Gewinne aus der

Vcräusserung des beweglichen Betriebsvermögens) , Einkünften aus

nichtselbständiger Arbeit und bei Aufsichtsratsvergütungen nur auf

Seiten Ocsterrelchs anzuwenden.

Das Abkommen unterscheidet sich inhaltlich vom gekündigten Ab-

kommen insbesondere dadurch, dass Anreize zu Einkommens- und

Vermögonsverlagerungen, die vom Abkommen ausgehen könnten,

nach Möglichkeit beseitigt wurden und dass missbräuchliche Inan-

spruchnahme der Abkommcnsteile durch eine Reihe von Bestimmun-

gen von vornherein ausgeschaltet wurden; dieses Ziel verfolgen ins

besondere die folgenden Regelungen:

Art.. l in Verbindung mit Artikel 4 Absatz l lit. b betreffend den

Ausschluss juristischer Personen, die nicht sowohl ihren

Sitz als auch ihre tatsächliche Geschäftsleitung in einem

Vertragsstaat haben aus dem Anwendungsbeidchdes Ab-

kommens;

Art. 4Abs . 3 betreffend den Ausschluss fremdenpolizeilich nicht

genehmigterV.^hnstätten als Steueranknüpfungsmerkmal;

Art. 10 Abs. 2 und Art. 12 Abs. 2 betreffend die Anhebung der

QuellenbSsteuerung bei Divldenden und Lizenzgebuhren;

Art. 17 Abs. 2 betreffend den sogenannten "Künstlerdurchgriff";

Art. 23 Abs. 2 betreffend die Ausweitung des Anwendungsbereiches

der Anrechnungsmethode auf Selten Oesterreichs;

Art. 25 Abs... 2 betreffend die Auskunfspflicht im Verstandigungs-

verfahren;
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Art. 26 betreffend die Einschränkung des Geltungsberelches des Ab-

kommens;

Schlussprotokoll zu den Artikeln 1,4, 12 Abs. 2, 15 Abs. 4 und

26 betreffend die Erteilung amtlicher Bestätigungen.

II. BESONDERER TEIL

Zu Artikel l:

Das Abkommen ist ohne Rücksicht auf die Staatsangehörigkeit auf

natürliche und juristische Personen anzuwenden, die in einem der

beiden Vertragsstaaten gemäss Artikel 4 ansässig sind. Nicl-t unter

den persönlichen Anwendungsberofch des Abkommens fallen daher

im Zusammenhang mit Artikel 4 Absatz 3 jene juristischen Personen,

die nicht Sitz und Geschäftleitung in einem Vertragsstaat haben und

jene Steuersubjekte, die in Artikel 26 des Abkommens aufgezählt

sind. Ueber Verlangen wird die Liechtensteinische Steuerverwaltung

gemäss Schlussprotokoll zu den Artikeln l , 4, 12 Absatz 2 und 26

Bestätigungen darüber ausstellen, ob ein Steuerpflichtigcr berechtigt

ist, die Anwendung des Abkommens In Anspruch zu nehmen .

Zu Artikel 2:

In sachlicher Hinsicht gilt das Abkommen für alle in den beiden Ver-

tragsstaaten derzeit in Geltung stehenden oder künftig erhobenen

Steuern vom Einkommen und vom Vermögen.

Zu Artikel 3:

Dieser Artikel enthält einige für die Anwendung des Abkommens er-

förderliche Begriff sumschreibungen.
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Zu Artikel 4:

Die Umschreibung des Begriffes der Ansässlgkeit folgt grundsätzlich

jener Fassung , die'hiefür im Flskalkomltee der OECD ausgearbeitet

wurde. Eine Besonderheit ergibt sich im vorliegenden Abkommen in-

sofern, als juristische Personen nur dann als in elncm Vertragsstaat

ansässig zu behandeln sind, wenn sie dort Bowohl ihren Sitz als auch

ihre tatsächliche Geschuftsleitung haben. Juristische Personen, die

in einem der beiden Vertragsstaaten z .B . nur ihren Sitz haben, fallen

daher nicht unter den persönlichen Geltungsberelch des Abkommens

(Absatz l lit. b) . Eine weitere Besonderheit liegt darin, dass eine

Wohnstätte nur dann als Kriterium der Ansässigkeit heranzuziehen

ist, wenn eine fremdenpolizeillche Genehmigung vorliegt (Absatz 3) ,

so dass sngesichts der vcrhaltnismassig strengen fremdenpolizei-

lichen Vorschriften in unserem Lande die Möglichkeit der Begründung

von Schcinwohnsitzen ausgeschlossen ist.

Da nach liechtensteinischem Recht Personengesellschaften als ei-

gene Steuersubjekte angesehen werden, wird In Absatz 4 dss Artikels

bestimmt, dass sie nur insoweit vom persönlichen Geltungsbereich

des Abkommens erfasst werden , als die Gesellschafter in dem be-

treffenden Staat ansässig sind.

Zu Artikel 5:

Die Umschreibung des Begriffes "Beb-lebsstätte" folgt im wesent-

lichen jener Fassung, die hiefür im Fiskalkomitee der OECD aus-

gearbeitet wurde.

Zu Artikel 6:

Das Befreiungsrecht für Einkünfte aus unbeweglichen Vermögen ist

ausschliesslich dem Vertragsstaat zugeteilt, in dem das unbeweg-



- 6 -

liche Vermögen liegt.
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Zu Artikel 7:

Gewerbliche Gewinne, die ein Unternehmen eines Vertragsstaates

aus dem anderen Vertragsstaat bezieht, dürfen dort nur .insoweit be-

steuert werden, als sie einer in diesem Staat yclegenen Betriebs-

Stätte zurechenbar sind. Hlefur sind der Betriebsstätte jene Gewinne

zuzurechnen, die sie unabhängig von dem Unternehmen, dessen

Betrlebsstätte sie ist, hätte erzielen können. Dieser Grundsatz ist

nach der ausdrücklichen Vorschrift des Absatzes 7 auch auf stille

Gesellschaften anzuwenden.

Werden aus einer in Licchtensteln gelegenen Betriebsstätte gewerb-

liche Gewinne von einer in Oesterreich ansässigen Person bezogen,

so dürfen diese Gewinne auch in Oesterreich besteuert werden, je-

doch ist Oesterreich in diesem Fall gemäss Artikel 23 Absatz 2 zur

Anrcchnung der in Liechtcnstein erhobenen Quellenstcuer verpflichtet

J

Zu Artikel 8:

Dieser Artikel halt den im gekündigten Abkommen bereits veranker-

ten Zustand aufrecht, dass die Gewinne der Oesterreichischen Bun-

desbahnen aus dem Betrieb ihrer liechtensteinischen Strecken nur In

Oesterreich besteuert werden; eine analoge Bestimmung für die Ver-

mögensbesteuerung enthalt Artikel 22 Absatz 3.

Zu Artikel 9:

Dieser Artikel enthalt die im OECD-Fiskalkomitee ausgearbeiteten

Bestimmungen, die die Vertragsstaaten im Fall von verbundenen Un-

ternehmen ausdrücklich zu Gewlnnberichtigungen ermächtigen .
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Zu Artikel 10:

Das Besteuerungsrecht für Dividenden wird In diesem Artikel dem

Vertragsstaat zugeteilt, in dem der Empfänger der Dividenden an-

sässig ist (V^ohnsltz Staat) . Daneben wird auch dem Vertragsstaat,

aus dem die Dividenden stammen (Quellenstaat) , ein mit 15 % be-

grenztes Besteuerungsrecht eingeräumt. Die Im Quellenstaat im

verträglich zulässigen Ausmass erhobene Steuer ist gemäss Artikel 23

Absatz 2 oder Absatz 4 auf die Steuer des Wohnsitzstaates anzurech-

nen.

Zu Artikel 11:

Das Besteuerungsrecht für Zinsen wird in diesem Artikel dem Vertrags-

recht zugeteilt, In dem der Empfänger der Zinsen ansässig ist (Wohn-

sitzstaat) . Daneben wird such dem Vertragsstaat, aus dem die Zinsen

stammen (Quellenstaat) ein mit 10 % begrenztes Besteuerungsrecht

eingeräumt. Die Im Quellenstaat im verträglich zulässigen Ausmass

erhobene Steuer ist gemäss Artikel 23 Absatz 2 oder Absatz 4 auf die

Steuer des Wohnsitzstaates anzurechnen.

Zu Artikel 12:

Das Besteuerungsrecht für Lizenzgebuhren wird in diesem Artikel dem

Vertragsstaat zugeteilt, in dem der Empfänger der Lizenzgcbühren an-

sässig ist (Wohnsltzstaat). Daneben wird auch dem Vertragsstaat,

aus dem die Lizcnzgebuhrcn stammen (Quellenstaat) ein der Höhe

nach begrenztes Besteuerungsrecht eingeräumt. Das Bestcuerungs-

recht des Quellenstaates beträgt im Regelfall 10 % der Lizcnzge-

bühren. Nur für Unternehmen, die im Wohnsitzstaat einen industriel-

len Produktlonsbe trieb unterhalten, wird das Bestcuerungsrecht auf

5% der Lizenzgebühren eingeschränkt. Damit sollte erreicht werden,
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dass für jene in Liechtenstein gegründeten Firmen, die hier keine tat-

sachliche Produktion grösseren Ausmasses betreiben, gegenüber der

bisherigen Rechtslage (nach dem gekündigten Abkommen war für Llzenz-

gebühren überhaupt keine Quellensteuer vorgesehen) keine zu hohe

Mehrbclastung eintritt, wobei es gleichgültig ist, ob diese Produk-

tlonsfirma die Lizenzgebühren direkt vergibt oder sich dazu einer Pa-

tentverwertungsgesellschaft bedient. Die Im Quellenstaat im vertrag-

lich zulässigen Ausmass erhobene Steuer ist gemäss Artikel 23 Absatz 2

oder Absatz 4 auf die Steuer des Wohnsitzstaates anzurechnen.

Zu Artikel 13:

Dieser Artikel enthält die vom Fiskalkomitee der OECD vorgeschla-

gene besondere Regelung für die Besteuerung der Gewinne aus Ver-

mögensvcräusserungen.

Gewinne aus der Verausserung unbeweglichen Vermögens (Absatz l) und

beweglichen Betriebsvermögens (Absatz 2) werden in dem Vertragsstaat

besteuert, in dem dieses Vermögen liegt (Quellenstaat) . Gewinne aus

derVeräusserung anderen Vermögens (Absatz 3) werden in dem Vertrags-

Staat besteuert, in dem der Verausserer ansässig ist (Wohnsitzstaat) .

Gewinne aus der Veräusserung von in Liechtenstein gelegenen beweg-

lichen Betriebsvermogen eines österreichischen Unternehmens dürfen

jedoch auch in Oesterreich besteuert werden; Oesterrelch ist aber ge-

mäss Artikel 23 Absatz 2 zur Anrechnung der in Llechtenstein erhobe-

nen Quellensteuer verpflichtet.

Zu Artikel 14:

Einkünfte aus selbständiger Arbeit, die eine in einem der Vertrags-

Staaten ansässige Person aus dem anderen Vertragsstaat bezieht,

dürfen dort nur Insoweit besteuert werden, als sie einer in diesem

Staat gelegenen festen der Berufsausübung dienenden Einrichtung

zuzurechnen sind.
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Zu Artikel 15:

Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit, die eine in einem Vertrags-

Staat ansässige Persoh aus dem anderen Vertragsstaat bezieht, werden

Im Regelfall in dem Vertragsstaat besteuert, in dem die betreffende

Tätigkeit ausgeübt wird.

Bei Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit der Grenzgänger (Absatz

4) darf diese Steuer jedoch 4 % nicht übersteigen; die im Quellen-

Staat erhobene Steuer ist gomass Artikel 23 Absatz 2 oder 4 im Wohn-

sitzstaat anzurechnen; sofern der innerstaatliche Steuersatz In Llech-

tcnstein niedriger ist als die genannten 4 %, wird die von Liechten-

stein erhobene Steuer des österreichischen Grenzgängers dieses Aus-

mass nicht übersteigen.

Einkünfte einer in Oesterreich ansässigen Person für eine in Liechten-

stein ausgeübte nichtselbstandige Tätigkeit dürfen jedenfalls auch

in Oesterrelch besteuert werden. Oesterrelch Ist aber in diesem Falle

gcmass Artikel 23 Absatz 2 zur Anrechnung der In Llcchtensteln erho-

bencn Quellensteuer verpflichtet.

Zu Artikel 16:

Das Besteuerungsrecht für Aufslchtsratsbezüge ist gemäss internatio-

nal üblichen Grundsätzen dem Vcrtragsstaat zugeteilt in dem die Ge-

sallschaft, die die Aufsichtsratsbezüge auszahlt, ansässig ist. Ist

Oesterrelch Wohnsitzstaat des Empfängers der Aufsichtsratsgebuhren ,

dürfen die Aufslchtsratsbezuge auch In Oesterrelch besteuert werden,

jedoch ist gemäss Artikel 23 Absatz 2 die in Llechtenstein erhobene

Quellensteuer anzurechnen. War der In Oesterreich ansässige Empfän-

ger der Aufsichtsratsbezügc bereits am 31 . Dezember 1968 Aufsichts-

rat der in Licchtenstein ansässigen Gesellschaft und besass er zum
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selben Zeitpunkt auch die liechtenstelnlsche Staatsburgerschaft,

so steht Liechtensteln das ausschliessllche Besteuerungsrecht an

diesen Bezügen zu (Schlussprotokoll zu den Artikeln 16 und 23) .

r

Zu Artikel 17:

Das Besteuerungsrecht für Einkünfte aus selbständiger oder nlcht-

sclbstSndiger Arbeit von Künstlern und Sportlern steht ausschliess-

lich dem Verü-agsstaat zu, in dem die künstlerische oder sportliche

Tätigkeit ausgeübt wird (Tätlgkeitsstaat) .

Fliessen die unter Artikel 17 fallenden Einkünfte nicht dem Künstler

oder Sportler persönlich sondern einer anderen Person (zum Beispiel

im Fall der Einschaltung sogenannter "Künstlervermletungsgesell-

schaften") zu, so dürfen diese Einkünfte nach der ausdrücklichen

Regelung von Absatz 2 des Artikels in dem Staat besteuert werden,

in dem die persönliche Tätigkeit des Kun s 11 ersoder Sportlers

erbracht wurde (sogenannter "Künstlerdurchgriff") .

Zu Artikel 18:

Das Besteuerungsrecht für private Ruhegehälter steht gemäss Inter-

national üblichen Grundsätzen dem Vertragsstaat zu, in dem der

Empfänger der Ruhegehälter ansässig ist.

Zu Artikel 19:

Vergütungen (elnschliesslich der Ruhcgehalter) , die für in Ausübung

öffentlicher Funktionen erbrachte Dienste gezahlt werden, dürfen

nur in dem Vertragsstaat bcsteuert werden, der diese Vergütungen

zahlt.
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Zu Artikel 20:

Zur Förderung der kulturellen Beziehungen zwischen den beiden Ver-

tragsstaaten sieht dieser Artikel Steuerbefreiungen vor, die Gast-

Studenten im Empfangsstaat einzuräumen sind.

r

Zu Artikel 21:

Dieser Artikel enthält die Grundregel des Abkommens , dass alle im

Abkommen nicht besonders erwähnten Einkünfte in dem Vertragsstaat

zu besteuern sind, in dem der Empfänger ansässig ist (Wohnsitz-

Staat).

r

Zu Artikel 22:

Dieser Artikel enthält die Zuteilungsregeln für die Besteuerung des

Vermögens.

Unbewegliches Vermögen (Absatz l) und bewegliches Vermögen

(Absatz 2) ist ausschllessllch in dem Vertragsstaat zu besteuern,

in dem dieses Vermögen liegt.

Das in Llechtenstein gelegene Betriebsvermögen der österreichischen

Bundesbohnen ist ausschllesslich in Oesterreich zu bcsteuern (Ab-

satz 3).

Alle übrigen Vermögenstcile (Absatz 4) einer Person sind ausschliess-

lich in dem Vertragsstaat zu besteuern, in dem diese Person ansässig

ist (Wohnsitzstaat) .

Zu Artikel 23:

Dieser Artikel bestimmt in seinen Absätzen l und 3, dass der Wohn-

sitzstaat Einkünfte und Vermögensteile , für die nach den vorherge-
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henden Artikeln dem Quellenstaat ein Besteuerungsrecht zugeteilt

ist, von seiner Besteuerung auszunehmen hat (Vermeidung der Dop-

pelbesteuerung nach der "Befreiungsmethode") .

In Besteuerungsfällen, in denen Oesterreich die Stellung des Wohn-

sitzstaatcs zukommt, bleibt Oosterreich hinsichtlich der in Absatz 2

des Artikels genannten Einkünfte auch dann steuerberechtigt, wenn

Liechtenstein ein Besteuerungsrecht daran zugeteilt ist; allerdings

Ist Oesterreich zur Anrcchnung der In Liechtenstein im vcrü-aglich

zulässigen Ausmass erhobenen Steuer verpflichtet (Vermeidung der

Doppelbesteuerung nach der "Anrechnungsmethode") . Oestcrrelchi-

scherseits wurde dieses Anrechnungsverfahren auf alle jene Einkünfte

ausgedehnt, bei denen nach internationaler Erfahrung die Möglich-

keit zuAbkommensmlssbrauchen besteht, also Insbesondere auch

auf Einkünfte aus gewerblichen Gewinnen , Einkünfte aus nichtselb-

ständiger Arbeit und Aufslchtsratsbezüge .

In Bestouerungsfällen, in denen Liechtenstein die Stellung des Wohn-

sltzstaates zukommt, bleibt Liechtenstein hinsichtlich der in Ab -

Satz 4 genannten Einkünfte (Dividenden, Zinsen, Lizenzgcbuhren,

Grezgängereinkünfte) auch efannsteuerberechtigt, wenn Oesterrelch

daran ein Besteuerungsrecht eingeräumt ist; allerdings ist Liechten-

stein zur Anrechnung der in Oesterreich im verträglich zulässigen

Ausmass erhobenen Steuer verpflichtet C/ermeldung der Doppelbe-

Steuerung nach der "Anrcchnungsmehtode") .

Z u Artikel 24:

Dieser Artikel enthält die üblichen Regelungen über das Verbot von

Diskriminierungen aus Gründen der Staatsangchorigkeit .

Zu Artikel 25:

Dieser Artikel regelt im Sinn der vom OECD-Fiskalkomitcc ausgear-

beitetcn Grundsätze das in Streit- oder Zwcifelsfällen durchzufuh-
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rende Verständigungsverfahren.

Zu Artikel 26:

In diesem Artikel wird festgelegt, dass die in Liechtenstein steuer-

begünstigten Gesellschaften (Domlzilgesellschaften) grundsätzlich

nicht mehr unter den Anwendungsbereich des Abkommens fallen; sie

können die Vorteile des Abkommens nunmehr nur insoweit in Anspruch

nehmen, als daran in Liechtenstein ansässige natürliche Personen

oder juristische Personen des öffentlichen Rechtes unmittelbar be-

telligt oder begünstigt sind.

Zu Artikel 27:

Das neue Abkommen tritt mit dem Austausch der Ratifikationsurkunden

in Kraft. Seine Bestimmungen sind aber bereits ab l. Januar 1969

anzuwenden; damit schliesst das neue Abkommen mit seinem Wirl"-

samkeltsbeginn unmittelbar an das Wu-ksamkeltsende des gekündigten

Abkommens an.

Zum Schlussprotokoll:

Das Schlussprotokoll legt ergänzend zu den Artikeln l, 4, 12, 15 und

26 fest, dass die Abgabcnbchördcn der Vertragsstaatcn dem Abgabe-

pflichtlgen über Verlangen amtliche Bestätigungen über das Vorliegen

der zur Durchführung des Abkommens erforderlichen Voraussetzungen

ausstellen wird.

Weiters ist festzuhalten, dass die zuständigen Behörden der Vertrags-

Staaten eine einvernehmllche Regelung zur Durchführung der Artikel

10 bis 12 (Dividenden, Zinsen, Llzenzgebühren) treffen werden.

Schliesslich beinhaltet das SchlussproLokoll eine Sonderregelung zu
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den Artikeln 16 und 23 für Aufslchtsratsbezüge , die von Uechten-
stelnischen Gesellschaften gezahlt werden. Oesterrelch wendet für
solche Einkünfte das Anrechnungsverfahren an, um Abkommensmlss-
brauchen begegnen zu können. Bei Personen, die bereits am 31
Dezember 1968 llechtenstelnlsche Staatsangehörlge waren und die

zu diesem Zeitpunkt schon die Funktion des Aufsichtsrates innege-
habt hatten, scheint diese Befürchtung unbegründet, so dass die
Im gekündigten Abkommen vorgesehene Regelung, Aufsichtsratsver-

gütungen ausschliesslich in Liechtenstein zu besteuern, beibehal-
ten werden konnte.

III. ANTRAG

Die Fürstliche Regierung stellt auf Grund dieser Darlegungen den

p

Antrag ,

der Hohe Landtag wolle gemäss Artikel 8 der Verfassung seine Zu-
Stimmung zum Abkommen zwischen dem Fürstentum Liechtonstein

und der Republik Oesterrelch zur Vermeidung der Doppelbesteuerung
auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen er-
teilen.

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr LandtagsprSsident, sehr ge-
ehrte Herren Abgeordnete , die Versicherung der vorzüglichen Hoch-
achtung.

RE.GIERUNG DES
FUERSTEMTTUMS LIECHTENSTEIN

Beilage: Abkommen
.^\.y


